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Amtliche Bekanntmachungen.
Kommunalorrband Calw.

Eetreideaulieferumg.
Die Landwirte werden nochmals darauf aufmerksam ge¬

macht, daß die von der Reichsgetreidestelle bestimmte Drusch¬
prämie von 12 für die Tonn« mit dem 15. November ab-
läuft.

Da oer Kommunalverband laut Verfügung der Reichs¬
getreidestelle vom 15. Oktober ab auf Selbstwrrtschaft ange¬
wiesen ist, so ist die beschleunigte Ablieferung von Brotge¬
treide jetzt sehr dringend , um den Bezirk gleichmäßig mit
Mehl versorgen zu können.

Die Schultheißenämter werden angewiesen, durch orts¬
übliche Bekanntmachung zum Ausdrusch von Brotgetreide
aufzufordern und die bercitstehenden Mengen hierher mit-
zutcilen.

Calw,  den 3. November 1916.
Rcg .-Rat Binder.

Beftandsanmekdlmgenüber Hülsenfriicht«.
Gemäß einem Ersuchen der Reichshülsenfruchtstellc G. m.

b. H. werden di« Gemeinde-Behörde« veranlaßt , init Nach¬
druck darauf hinzuwirken, daß die Bestandsar .meldungxn
über Hülsenflüchte von den Landwirten , soweit diese noch
im Rückstand sind, nunmehr alsbald und vollständig erstattet
werden.

Wie hier bekannt wurde , glauben vielfach die Landwirte
ihre Hülsenfrüchte deshalb nicht anmeld«» zu müssen, weil
sie diese zur Saat verwenden oder als Saatgut verkaufen
wollen. Diese Auffassung ist. wie sich aus 8 2 Abs. 4 der Hül-
sensrüchteoerordnuirg vom 29. Juni ds . Js . (Äeichsgesetzblatt
Seite 846) ergibt , nicht richtig.

Calw,  den 2. November 1916.
K. Oberamt : Binder.

Abgabe von Butter in Wirtschaften.
Eine abgeänderte Verfügung der Landesversor

gungsstelle bestimmt, daß den Wirten bis. aus weiteres
aus je 80 Gastmarken 1 Buttermarke zusteht und daß
Gastwirte für je 100 Uebernachtgästc, die in der Wirt¬
schaft nachweislich gefrühstückthaben, 1 Butternmrke er¬
halten . Ferner wird den Wirten verboten . Butter zum
Frischgebrauch (insbesondere als Streichmittel .) au Gäste
abzugeben. Ausnahmsweise darf bei mehrtägigem Auf¬
enthalt die Abgabe an solche württembergische fl eher-
nachtgäste erfolgen , die nach einem Zeugnisse der Lanoes-
versorgungsstelle als Kranke zu stärkerem Butterbeznge
berechtigt find. Das gleiche gilt bei mehrtägigem Auf¬
enthalte für nichtwürttembergische Uebernachtgäste, die
nach einem ärztlichen Zeugnisse an Zuckerkrankheit, Tu¬
berkulose oder schweren allgemeinen Ernährungsstö¬
rungen leiden.

(Zu vergk. Verfügung der Landssverforgungsstelle
vom 18. ds . Mts . im Staatsanzeiger Nr . 240.)

Calw,  den 2«. Ott . MG
K. Obrramt : Binder.

Ablieferung der Fleischmarken.
Die Schultheißenämter werden beauftragt, , anläß¬

lich der nächsten Fleifchmarken-Ablieferuirg bei jedem
Metzgermeister.. Wirt u.s.w. der Gemeinde durch Befra¬
gen feschmstellen und auf der Fleischmarkenablieferungs-
ii- lunde zu bemerken, welchen Vorrat derselbe am Tage
der Ablieferung der FleiMiarken an Fleisch- und
Wu ^ 'rvaren besitzt.

Borlagetermin 8. November 1916 ist pünktlich
einzuhalteii und es hängt davon künftig die Erteilung
der Schlachterlaubnis ab.

I . Nach 8 1 der V.V.O. zur Regelung der Preise für
schlachtschweine und für Schweinefleisch vom 14. Februar
1916, (Reichsgesetzblatt Seite 99). darf beim Verkauf von
Schlachtschweinendurch den Viehhalter der Preis für 50 Kg
Lebendgewicht nicht übersteigen:

1. Für Schweine
im Gewicht von 60 kg und darunter Mk. 78.—»

über KO- 70 kg 93 —.
„ 70- 80 „ 88.—.

80- 90 . „ 98.—.
90—100 „ 108—.

100—110 . 116.6,
IIO—120 , 124.2,
120—140 „ 129.6,
140 kg 135.- .

er zur Zucht benützte) Sauen uut
120 Kg und darunter Mk. 93.—.
über 120 ILO kg 113.—.

„ 150 kg 118.—.
Diese Preise gelten für nüchtern gewogenes Vieh. Als

„nüchtern gewogen" gelten Schweine, die 12 Stunden vor
ihrer Verwägung zum Verkauf nicht gefüttert worden sind.
Bei Schweinen, für welch« diese Voraussetzung nicht zutrisft,
sind vom ermittelten Lebendgewicht 5 vom Hundert abzu¬
ziehen. Bei Schweinen, welche nach der Schlachtung trächtig
befunden werden, darf außerdem der Tragsack mit Inhalt in
Abzug gekrackt werden.

Jede Nebenabrede über Entschädigungen irgend welcher
Art zur Umgehung des Höchstpreises ist verboten, insbeson¬
dere besonders hohes Trinkgeld , hoher Fuhrlohn , angenom¬
mene Gewichtserhöhung, nicht nüchterne Ablieferung usw.

Die Höchstpreise gelten für Barzahlung bei Empfang.
Die Kosten der Beförderung bis zur nächsten Verladestelle
des Viehhalters und die Kosten der Verladung daselbst, sind
in dem Höchstpreis inbegriffen . Nur wenn die Verladestelle
weiter als 2 Km vom Standort des Tieres entfernt ist, kann
für diese Kasten ein Zuschlag zum Höchstpreis berechnet wer¬
den, der für jede angefangenen 50 Kg -4t 1.— nicht über¬
schreite» darf.

II . Die Preise beim Verkauf durch den Händler unmit¬
telbar an den Verbraucher »der Verarbeiter sowie für den
Verkauf durch den Viehhalter auf öffentlichen Schlachtvieh-
mL-^ -n und in öffentlichen Schlachthäusern dürfen die in
Ziff . I angegebenen Preise um folgende Beträge nicht über«
-eigen:

' v) wenn das Tier in Stuttgart abzvliefern ist, um 10
vom Hundert,

d) wenn das Tier in einer Gemeinde abzuliefern ist, die
bis zu 25 km (nach Land- oder Schienenweg gemessen)
von Stuttgart entfernt gelegen ist, um 8 vom Hundert,

c) wenn das Tier in einer Gemeinde abzuliefern ist, die
mehr als LS km von Stuttgart entfernt gelegen ist,
um 6 vom Hundert.

Hiebei ist das Lebendgewicht maßgebend, welches das
Tier am Ablieferungsort nüchtern gewogen (stehe oben) auf-

--««ist.
Zuwiderhandlungen gegen die festgesetzten Höchstpreise

sind mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe,
bis zu IS 000 «4t bedroht und werden unuachstchtlich versalzt
werden.

Die Orispolizeibrhörden werden beauftragt . Vorstehen¬
des in, seinem ganzen Amfang ortsüblich bekannt zu machen
und bei jeder Gelegenheit die Landwirte und Schweine-
haltcr über di« bestehend« HöchftpreisLestimmungen zu be¬
lehren, auch darüber zu wachen,, daß Aebsrschrsitungen nicht
Vorkommen.

Die Landjägürmanirschast wird angewiesen , Höchst-
Prersüberschreitungen unnachstchtlich, zur Anzeige zu
!bringen.

Ga lw . 1. Noo . 1916..
Calw , den 31. Ott . M6. K. Oberamt : Binder.

K. Oberamt : Reo .-Bnt Binder. Saatkartosfeln.

Höchstpreise für Schlachtschweine-
Es ist Veranlassung gegeben, auf die z. Zt. geltenden

Höchstpreise für Schlachtschweinewiederholt hinzuweisen:

Neben der z. Zt . im Vordergrund stehenden Auf¬
gabe der Versorgung der Bevölkerung mit Speisekar-
toffcln darf die Saatkartoffelfragc nicht vernachlässigt
werden , weil der Ausfall der Kartoffelernte im nächsten

Jahre in hohem Matze davon abhängt , daß . utes , ge¬
sundes Saatgut von geeigneten Sorten verwendet wird
Ger -de die im Jahre 1916 gemachten Erfahrungen zei¬
gen recht deutlich, daß selbst unter wenig günstigen Vc
hältnissen noch recht annehmbare Erträge erzielt wo:
den find, wenn die geeignete Sorte gebaut und gesundes
Saatgut verwendet wurde.

Der vielfach verhältnismäßig geringe Ausfall der
heur. Kartoffelernte , sowie der Umstand, das, i . Unreife in
nicht unerheblichem Umfang Kartosfelkrankh 'ten aufgc
treten sind, machen es in vielen Füllen zur Notwendig
keil, daß im I . 1917 wieder ein Saatgutwechsel vorge
nommen wird . Die Entscheidung darüber , ob ein ^ ' "er
notwendig ist, muß von den Landwirten jetzt schon ge¬
troffen werden , es darf nicht bis zur "" darfszeit zuge
wartet werden , weil in diesem Falle die Gefahr b"steht,
daß Saatkartoffeln nicht mehr zu bekommen sind. Bei
dem kürzlich erlassenen Verbot des Verkehrs mit Saar-
kartosfeln handelt es sich iun eine vorüberg "'''ende, die
Deckung des Bedarfs von Spcisekartoffeln sichernde
Maßnahme . Dieses Verbot darf nicht davon abhalten,
die Saatkartoffeln zu bestellen.

Die Interessenten werden deshalb jetzt schon ver-
anl . ßt, sofern Saatkartoffeln gebraucht werden , die Be¬
stellung durch Gemeinden oder landw . Vereinigungen
bei der Kaufstelle des Verbands landw . Genossenschaften
in Württemberg , Stuttgart , llrbansir . 12, bald zu
m-"brn.

Calw,  den 31. Ott . 1916.
K. Oberamt : Binde.

Regelung de« Verbrauchs von Kartoffeln.
Auf Grund des 82 Abs. 1 der BDO . vom 26. Juni 1916

(RGBl . S . 590) und der dort angeführten Bestimmungen,
ferner des 81 der Verordnung des Stellvertreters des
Reichskanzlers vom 14. Oktober 1916 (RGBl . S . 1165) wird
für den Bezirk des Oberamts Talw folgende Anordnung er¬
lassen:

Vrrbrauchssatz.

8 1-
Der zulässige Verbrauch vom Speifekartofseln wird bis

auf weiteres wie folgt bestimmt:

1. Der Kartoffelerzeuger darf auf den Tag und Kopf bi»
114 Pfund seiner Ernte für sich und für jeden Angehö¬
rigen seiner Wirtschaft verwenden.

2. Der Verbrauchssatz für jeden Versorgungsberechttgten.
d. h. für jede zur Zivilbevölkerung , gehörige Person mit
Ausnahme der Kartoffelerzeuger (Ziff. 1) beträgt auf
den Kopf und Tag 1 Pfund.

.3 Versorgungsberechtigte , die schwere körperliche Arbeit
verrichten (Schwerarbeiter ), erhalten zu dem Verbrauchs¬
satz Ziff. 2 eine tägliche Zulage vo« einem halben Pfund.
Als Schwerarbeiter gelten die erwerbstätigen Arbeiter
und Arbeiterinnen , die insbesondere in Bergbau , HA
ten- und Salinenwesen in der Industrie der Steine und

- Erden , in der Metallverarbeitung , in der Maschinen
Industrie , der Lederindustrie und im Baugewerbe tätig
sind. Im einzelnen fallen besonders darunter : Erdar¬
beiter , Gärtner einschließlich Weingärtner , Möbeltrans-
porteure , Kutscher für Schwersuhrwerke, Schmiede, Ma¬
schinisten, Heizer, Former , Metallarbeiter , Eießeraiar-
beiter , Steinsetzer, Pflästerer , Zement - und Ziegelei« :
beiter , Bauhilfsarbeiter . Bauarbeiter , Dachdecker, Mau¬
rer, Bautischler, Bauschlosser, Bauinstallatsure, .Bauglaser
Glasarbeiter . Feilenhauer , Steinarbeiter . Monteur-
Straßenbahnschaffner , Zugpersonal sowie sämtliche B
rufsgruppen , die Nachtschicht arbeiten.

4. Versorgungsberechtigte , die. eine Arbeit verrichten, i
che in besonderem Maße die Körperkräfte aufz
(Schwerstarbeiter ) , erhalten eiire weitere tägliche Zu
läge von. 14 Pfund .. Schwerstarbeit »! sind ^ rrgarbeikei
unter Tage , sowie Feuerarbeiter (vor dem Feuer arbei¬
tende Personen ) der Hütten - und Munitionsindustric.



Kartofselmarken.
8 2.

Der Verkauf von Kartoffeln an Versorgungsberechtigte
darf nur durch Händler erfolgen, die vom Oberamt aus¬
drücklich zugelassen sind; sowie durch Gemeindeverwaltungen

Die Händler dürfen K' Affeln an Versorgungsberech¬
tigte nur gegen Abgabe von Kartoffelmarken , deren Vezugs-
wert der abzugebenden Menge entspricht, verkaufen. Wegen
der Abgabe an Wirte , Anstalten u, dcrgl , vgl, Z6.

Soweit der Vorrat reicht und Barzahlung angeboten
wird , sind die Händler zur Abgabe von Kartoffeln ver¬
pflichtet.

Wenn die vorhandenen Vorräte zur sofortigen Befrie-
dignung der Versorgungsberechtigten nicht ausreichen, hat
die Gemeinde zu bestimmen, dach an jede Haushaltung Kar¬
toffeln zunächst nur für einen bestimmten Zeitraum abge¬
geben werden dllrspn.

'8 3.
Die Kartoffelmarken werden in Form von Karten aus¬

gegeben, die vier Marken zu 20 Pfund , acht Marken zu
10 Pfund und acht Marken zu 5 Pfund enthalten . Jede Mar¬
ke trägt den Au^ .uck „Königreich Württemberg ", ferner
den Namen des Kommunalverbands . sowie ihren Bezugs¬
wert . Die Marken snd nur innerhalb des Bezirks des Kom¬
munalverbands gültig.

8 4-
Zedem Vorstand eines Haushalts , in dem versorgungs¬

berechtigte Personen verpflegt werden, werden von dem
Ortsvorsteher seines Wohnorts soviel Kartoffelkarten aus¬
gefolgt. daß der Bedarf des Haushalts bis zum 15. April
1917 durch die Summe des Bezugswerts der Marken gedeckt
ist. Nicht notwendig ist, daß für jede versorgungsberechtigte
Person des Haushalts eine besondere Karte ausgegeben
wird . Entspricht der Bedarf des Haushalts nicht dem Be¬
zugswert einer oder mehrerer voller Karten , so sind so viele
Marken abzutrennen , daß der Bedarf durch die verbleiben¬
den Marken noch gedeckt ist.

Den Haushaltungsvorständen gleichzuachten sind einzeln
'ebende Personen , die einen eigenen Haushalt führen.

8 S.
tleber die Ausgabe der Kartofselmarken hat der

Ortsvorsteher ein Verzeichnis zu führen? wozu ihm die
Vordrucke von hier aus zugehen. In größeren Gemeinden
können getrennte Verzeichnisse für einzelne Bezirke angelegt
werden Dem Verzeichnis ist ein alphabetisches Namens-
.egiiter bcizugeben

Vor Ausgabe der Kartofselmarken hat der Ortsvor-
iieher an der Hand des Verzeichnisses sich zu überzeugen, ob
der Nachsuchende noch Anspruch auf seine Marke hat.

Wirte , Anstalten usw.
8 6.

Inhaber von Wirtschaften , ferner die Vorstände von
4nÜalte>>. Kosthänsern u. dgl., welche die Verpflegung
ihrer Gäste, Kostgänger, Insassen usw. überno '- men haben,
. .halten Kartoffelmarken iowohl für den Bedarf ihrer
Haushaltung , als für die Verpflegung ihrer Gäste, Insassen
' sw. Zur Vereinfachung des Geschäfts kann ihnen auf An¬
trag ein Bezugschein, lautend auf ihren vollen Betrag , aus-
gcsolgt werden.

Feststellung Bedarfs.
8 7.

Zum Zweck der Feststellung des Bedarfs hat jeder Vorstand
einer f-aushaltung , in der Versorgungsberechtigte verpflegt
we ' c dem Ortsvorsteher seines Wohnorts oder der von
diesem lcftimmten Stelle in der Zeit vom 10. November bis
15. November d. I . unter Benützung des Lei der Ortsbohörde
erhältlichen Vordrucks anzumelden , welche Mengen von
Kartoffeln in seinem Besitz sind und welche Personen in
seinem Haushalt verpflegt werden. Die Angaben sind streng
wahrheitsgemäß zu machen. Die Anmeldung ist auch dann
zu erstatten , wenn der Anmeldende keinen Kartoffelvorrat
und ebenso, wenn er keinen weiteren Bedarf hat.

Den Haushaltungsvorständen gleichzuachten sind einzeln
lebende Personen, , die einen eigenen Haushalt führen.

Die Anmeldungen sind vom Ortsvorsteher links oben
mit dem Namen des Haushaltungsvorstandes und rechts oben
mit der Nummer zu versehen, mit der die Anmeldung in
das Verzeichnis- der ausgegebenen Kartoffelmarken einge¬
tragen wird . In das Verzeichnis ist die Anmeldung auch
dann einzutragen , wenn der Anmeldende auf Grund seines
Verrats keine Kartoffelmarken mehr anzusprechen hat.

8 8-
.Auf Grund der Anmeldung (8 7) hat der Ortsvor¬

steher den ungedeckten Bedarf jeden Haushalts vom Tage
der Anmeldung bis zum 15. April 1917 unter Zugrunde¬
legung der Verbrauchssätze des 8 1 Ziff . 2—4 und unter
Aufrundung auf die nächste durch zehn teilbare Zahl fest¬
zustellen. Diese Feststellung dient als Grundlage für die
Ausfolge von Kartoffelmarken nach 8 4.

8 9-
Wirte , Vorstände von Anstalten , Kosthäusern u. dgl.

haben die Anmeldung ihrer Vorräte nach 8 7 und über die
von ihnen zu verpflegenden Mitglieder ihres Haushalts
gleichfalls zu erstatten.

Außerdem haben sie anzugeben und glaubhaft zu ma¬
chen,, wie viele Personen außer den Mitgliedern ihres Haus¬
halts von ihnen durchschnittlich regelmäßig verpflegt wer¬
den. Auf Grund dieser Anmeldung werden ihnen die Kar-
tosfelkarten oder Bezugsscheine (8 6) ausgefolgt.

Abgabe und Rückgabe von Kartosselmarken.
8 10.

Die Versorgungsberechtigten haben beim Einkauf von
Kartoffeln dem Verkäufer Kartofselmarken in Höhe der be¬
zogenen Menge abzugeben.

Gemeinden und Wohlfahrtseinrichtungen , die Kartof¬
feln unentgeltlich an Versorgungsberechtigte abgeben, zie
he» von diesen ebenfalls die entsprechenden Marken ein

8 11-
Die bei den Händlern abgegebenen Marken sind von

diesen zu sammeln und innerhalb der ersten 5 Tage jeden
Monats durch Vermittlung des Ortsvorstehers dem Kommu¬
nalverband zurückzugcben. Die Summe der Bezugswertc
der zurückgegebenen Marken muß der Menge an Kartoffeln
entsprechen, die von dem Händler im vorausgegangenen
Monat verkauft worden sind. Der Rückgabe der Marken
hat der Händler eine Nachweisung über die ihm vom Kom¬
munalverband zugewiesenen und die von ihm seit der Zu¬
weisung wieder abgesetzten Mengen , sowie über den ihm
verbliebenen Vorrat anzuschließen.

Bei der Abgabe von Kartoffeln auf Bezugsschein hät
der Händler die abgegebene Menge auf dem Bezugsschein
zu vermerken und sich über die Abgabe eine Bescheinigung
von dem Inhaber des Bezugsscheins ausstellen zu lassen.
Die Abgabebescheinigungen " nd mit den Kartofselmarken
dem Kommunalverband zu übersenden.

Im "brigen haben die Händler die vom Oberamt vor¬
geschriebenen Verzeichnisse zu führen und alle weiteren An¬
ordnungen des Oberamts pünktlich zu beamten.

Wegzug aus dem Kommunalverband.
8 12. »

Versorgungsberechtigte , die aus einem Kommunalver¬
band wegziehen, sind berechtigt, ihre Kartoffelvorräte nach
ihrem neuen Wohnort mitzunehmen.

Verzieht eine versorgungsberechtigte Person , die 'noch
nicht ihren ganzen Kartoffelbcdarf bis zum 15.. April 1917
eingedcckt hat , aus dem Bezirk des -Kommunalverbands , so
hat sie sich bei dem Ortsvorsteher unter Rückgabe der noch
unverwendeten Kartoffelmarken abzumelden. Der Ortsvor¬
steher hat dem Abmeldenden die Marken abzunehmen und
ihm eine ^ csbc? ngung über die Abmeldung zu erteilen , aus
der zu ergehen ist. bis zu welchem Zeitpunkt der Abmeldende
sich mit Kartoffeln eingedeckt hat . -

Verfügung Uber überschüssige Eiudeckung.
8 13.

Versorgungsberechtigte , die unter Z grundeleaung der
Verbrauchsletze des 81 Z ' ff. 2—1 mit KartoKeln kür einen
längeren Zeitraum als bis 15 April 1917 bereits eingsdeckt
sind, erhalten keine Kartofselmarken . Ihnen hat vielmehr
der Ortsvorsteher urkundlich zn eröffnen, daß sie mit ihren
Kartoffeln bis zu einem vom Ortsvorsteher nach der Größe
des Vo rats zu b- späteren Z-itranm zu reichen
haben. N-ü ^ t de- Vorrat über den 15 Auppll 1917 hin ",,«,
lo ist die über diesen Tag hinausreichende Menge ans Ver¬
langen dem Kommunalverband zur Verfügung zu stellen.

Schl ' ^e' tiniinungcn.
8 14.

Zuw ' de'-Han^ln̂ aen gegen diese Bestimmungen werden
mit Gcs "' ,nis bis zu k Monaten oder mit Gellst »fe bis
zu 1599 Mark bestraft . Neben der St -afs können Vorräte,
auf die sich die strafbare Handlung bezieht, eingczogen wer¬
ben, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht

8 15-
Diele Verordnung tritt mit dem Tage de: Verkiindiguna

K-aft.
Calw,  den 1. November 1916.

K. Oberamt : Binder.

. Befreiung von der Eerftenlieferung
an den Kommunalverband.

Gemäß § 11 Absatz3 Satz 2 der Verordnung über
Gerste vom 6. Juli 1916 Md Unternehmer, die we¬
niger als 20 Dz. Gerste geerntet haben, durch den Kom¬
munalverband von der Lieferungspflichtinsoweit zu be¬
freien, als ihnen im Falle der Lieferung weniger als
10 Doppelzentner verbleiben würden.

Anträge auf Befreiung von der Lieserunospslicht
Md alsbald bei der Ortsbehörde zu stellen, welche über
die gestellten Anträge ein Verzeichnis anlegt, aus wel¬
chem das ganze Eerstenerzeugnisdes Antragstellers her¬
vorgehen muh. Die Verzeichnisse find bis 15. Novbr.
d. Z. dem Oberamt vorzulegen.

Calw,  den 3. Nov. 1916.
K. Oberamt: Binder.

Sammelstellen für Bucheckern.
Im Anschluß an die Bekanntmachung im Ealwer Tag¬

blatt Nr . 243, betreffend Bucheckern, wird zur allgemeinen
Kenntnis gebracht, daß als Sammelstellen für Bucheckern
die Schultheißenämter
Althengstett » Dachtel, Eechingen, Ostelsheim u. Stammheim
je für ihren Eemeindebezirk, Siammheim auch für Holz¬
bronn , bestimmt worden sind. Leiter der Sammelstellen sind
die Herren Ortsvorsteher . Sammler , welche Bucheckern zu
Oel schlagen lassen wollen, werden bei der jeweiligen Sam¬
melstelle die dazu erforderlichen Erlaubnisscheine ausgestellt
erhalten , wenn sie X der geernteten Bucheckern dort ab¬
liefern.

Den Sammelstellcn gehen dieser Tage die nötigen For¬
mulare , auch eine Anzahl Merkblätter , zu.
' Ccrkw,  den 3. November 1916.

K. Oberamt : Binder.

Verarbeitung von Kartoffeln aus Branntwein in Klein-
brenncreien.

Vom 26. Oktober 1916 (Staatsanzeiger Nr . 254).
Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes üb.

die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maß
nahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzblatt S . 3?.7<
folgende Verordnung erlasten:

8 1-
Bis auf weiteres ist die Verarbeitung von Kartoffel

aus Branntwein in Kleinbrennereien (8 15 des Branntwein
steuergesctzes vom 15. Juli 1909, Reichs-Eefetzbl. S . 661,

verboten . Die Hauptämter sind ermächtigt , für Kleinbren
nereien , die bereits in einem der letzten drei Betriebsiah .e
als solche betrieben sind und Kartoffeln verarbeitet haben,
im Falle eines besonderen wirtschaftlichen Bedürfnisses An¬
nahmen von diesem Verbot zuzulasten, soweit es sich um Ka
tofseln eigener Ernte handelt oder um solche Kartoffeln , L .
zur menschlichen Ernährung untauglich sind.

8 2.
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften des 8 1 we

den mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrch
bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen b
straft . Neben der Strafe kann der verbotswidrig hergestelu
Branntwein eingezogen werden

8 3.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündui

in Kraft.
Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Auße

krafttretens.
Berlin,  den 26. Oktober 1916.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Auf vorstehende Verordnung werden die -Beteiligten
hiemit hingewiesen.

Calw,  den 3. November 1916.
K. Oberamt : Binder.

A Meldung' Bestände von Kornbranntwein und
Regelung -des Betriebs in Kartoffeln verarbeitend.

Brennereien im Betriebsjahr 1916/17.
Auf die im Neichs-Ees.-Bl . Nr. 237 und 238 ersch:

nenen Bekanntmachungen oben, en. nuten Betreffs (-
gedruckt im W. Wochenblatt f. Landw. Nr. 45) werl
die beteiligten Kreise hiemit hingewiesen.

Calw,  den 3. Nov. 1916.
K. Oberamt: Binde '-.

Richtpreise vom 4.- 10. November 1916.
» a) für Gemüse:

im Greßha de im K einhant
Zwiebel 1 Pfund 15—17 ^ 17—20 O
Kopfsalat 1 Stück 5—10 ^ 6—12 .
Endiviensalat
Weißkraut

1 Stück 6—12 8—15

(Rundkraut) 1 Pfund 4- 5^ 6
Notkraut 1 Pfund 4^ 10 .
Wirsingkohl 1-Pfund 5 ^ 8 .
Blumenkohl 1 Stück 15—45 L 20—55
Rettich
Kohlraben

1 Stück 5—12 6—14

(Kopjkohlraben) 1 Stück 3—6 ^ 4—7
Gelbe Rüben

(ohne Kraut) 1 Pfund 7— 8^ 9—11 O.
Karotten

(ohne Kraut) 1 Pfund 18—20 ^ 21—23 O
Tomaten (reif) 1 Pfund 20—30 L 25—35 O

(halbreif) 1 Pfund 10—15 L 15—20 /
Sellerie 1 Pfund 6—14 ^ 8—16 .
Rosenkohl
Filderkraut

1 Stück 8—18 L 12—22 .

1 Pfd. 6 -(Spitzkraut) 1 Zentn. 4 -4t 50
Kohlrüben

(Bodenkohlraben) 1 Zentn. 3 50 L, 1 Pfd. 4 O
Spinat 1 Pfund 15 L 22 ^

b) für Obst:
Beste Winter-

Tafeläpfel 1 Pfund 16—20 L 20—25 O
Gewöhnliche Tafelbirnen

u. Kochbirnen 1 Pfund 15—20 L 20—25
Feine Tafelbirnen 1 Pfund 25—35 L 30—45 H
Gewöhnliche Kochäpfel1 Pfund 10—16 L 12—18 ^
Mostobst 1 Zentn. 8—lO l̂t —
Hagenbuttenmark 1 Pfund 70—80 ^ 90—100 .Z

Calw,  4 . Nov. 1916. K. Oberamt: Binder.

Die Gemeindebehörden werden veranlaßt , die im
Staatsanzeiger Nr . 256 (Beilage ) abgedruckte Ausführungs¬
bestimmung IV der Reichs-Sackstelle Berlin vom 9. vor . Mts .,
betr . Handel mit Säcken, zur Kenntnis der beteiligten Kreist
zu bringen . '

Calw,  den 3. November 1916.
K. Oberamt : Bird«



Newyork vom Mittwoch : Das deutsche Tauchboot
„Deutschland" kam im Hafen von New-London gerade
Mittwoch nacht an . Es wurde niemand erlaubt , das
Boot zu sehen, das nur die Beamten der Hafenbehörde
und der Gesellschaft besichtigen durften . Kapitän König
versprach den Journalisten , demnächst eine Beschreibung
seiner Fahrt zu geben Das Tauchboot verließ Bremen
am 10. Oktober und brauchte (nach dem Korresponden¬
ten des „Dailn Telegraph ") 21 Tage für seine Reise.
Kapitän König erklärte weiter , er habe eine sehr stür¬
mische Fahrt gehabt.

Das neue Kriegsamt.
(MTB .) Türkin , 3. Nov. Amtlich wird mitgeteilt:

Durch allerhöchste Kabinettsordre ist nunmehr bestimmt,
daß zur Leitung aller mit der Eesamtkriegführung zu¬
sammenhängenden Angelegenheiten , der Beschaffung.
Verwendung und Ernährung der Arbeiter , sowie der
Beschaffung von Rohstoffen. Waffen und Munition im
Kriegsminister 'um ein Kriegsamt errichtet wird . Die¬
sem liegt auch die Leitung der Ersatzangelegenheiten ob.
Das Arbeitsamt , die Feldzeugmeisterei mit dem Waffen-
und M >miti ->n^ 'eschaffungsamt, die Kriegs -ohstoffab-
teilung und Fabrikenobteilung , sowie die die Ersatzan
gelegenheiten bearbeitenden - Stellen des Kriegsministe-
ciums. die Abteilung für Volksernährungsfragen und
die Abteilung für Ein - und Ausfuhr werden dem
Kriegsamt unterstellt . Insbesondere w' rd d-m Kriegs¬
amt auch die Versorgring der Arbeiter mit Fleisch und
Fett übertragen . Der Kgl. württembergische General¬
major Eröner ist zum Chef des K^ ""^ "' tes im Kriegs-
ministeriurn p-»->nnt und zum Vertreter des Kriegs¬
ministers bestellt. Generalleutnant v. Schäler, bisher
im Krieosmi - '^ -rium , ist bis zu seiner anderen Ver-

Die Dessauer Casanstalt explodiert.
Dessau, 4. Nov. Heute mittag gegen 1 Uhr sind das

Maschinenhaus und das Reiittp " »"Maus der hiesigen
Casanstalt in die Luft geflogen. Der Dampfkessel der
Anstalt war aufaeflogen und hatte das Neinigunash "ur
mit den großen Retorten mitgenommen . Sämtliche Dä¬
cher auf dem Grundstück der Anstalt wurden abaedeckt
und die Wände eingedrückt. Das Feuer wurde durch dir
schnell herbeigeeiltc Feuerwehr gelöscht. Ueberall sind
die Straßen mit Glas besät. Ein Verlust an Menschen-
1c" ist nicht zu beklagen, doch sind zwei Personen leickn
verlebt . Das nahe der Gasanstalt liegende liegende
Garnisonslazarett wurde sofort geräumt . Der Betrieb
ist die Stadt ohne Lickt. Ueber die Entstehungs-
u ' s-cke jst nichts bekannt.

Aus Stadl und Land.
Ca >w. den 6 November 1916.

Kriegsauszeichnung.
Der seit Kriegsbeginn im Feld " stehende Gefreite

. e—. . ^ - r-,

Vision, von Dennjächt , erhielt die silberne Verdienst¬
medaille für Tapferkeit und Treue.

Eine wohltätige Spende.
* Die Vereinigten DeckenfabrikenCalw haben der

deutschen Gesellschaft für Kaufmannserholungsheime
5008 -ll gestiftet.

Vom Vereinslazarett.
* Die hiesigen vereinigten Gesangvereine brachten

gestern vormittag im Vereinslazarett unter Leitung
von Herrn Rektor Beutel »erschlichene Chöre zum Vor¬
trag . Zuerst wurde de.r Choral „Kommt, kommt, den
Herrn zu preisen" gesungen, dann die vaterländischen
Lieder „Was uns eint als deutsche Brüder ", „Weh, daß
wir scheiden müssen", „Im Feld des Mor -mns früh " und
als Schlußstück das stimmungsvolle „Waldesrauschen".
Die verwundeten Feldgrauen zeigten sich-M-"- die Dar-

ietungen sehr erfreut.
Der Gesangverein „Frohsinn", Calw,

hielt gestern in der „Linde" eine Versammlung ab unter Lei¬
tung des zweiten Vorsitzenden Wetzet. Trotzdem der Mit¬
gliederstand, wie ja in allen Vereinen, derzeit ein kleiner ist,
wurde beschlossen, den zum Heeresdienst eingezogenen San¬
gesbrüdern ein kleines Weihnachtspäckchen zu senden, wie
im Vorjahre. Mit der Versammlung war eine Singstunde
verknüpft, in der unter der bewährten Leitung des Diri¬
genten Vachmeier, z. Z. in Karlsruhe, manch schönes Lied
zum Vortrag gebracht wurde. x.

Gesellenprüfung.
* Im Oktober haben in Calw die Gesellenprüfung be¬

standen: Bäcker: Fr. Döttling  in Altensteig, E. Kaiser
in Baiersbronn , Fr. Wurster  in Agenbach. Damenschnei¬
derin: Johanna Weber  in Gechingen. Flaschner: Fr.
Heu ne in Nagold. Maler : Chr, Bott  in Wildbad, Mar¬
tin Osteilen  in Nagold. Metzger: Eugen Bender  und
Karl Wein,  beide in Herrenalb, Karl Bihler  in Ebhau-
sen Schneider: Eottl . Müller  in Dornstetten. Schreiner:
Eugen Eroßmann  und Karl Eünthner,  beide in.
Wildbad, Joh . Herter und Fr. Eroßmann,  beide in
Altensteig, N Hold erriet»  in Nagold Schuhmacher:
K. Pfau  in Rodt, I E . Eirrbach  in Unterreickenbach.
Wagner: A. Wacker in Nagold. Mechaniker: Fr. Mohr
in Wildberg, G. K N a u se r in Rohrdorf, W. Ziegler  in
Calw. Sattler : A. Finkbein er  in Freudenstadt, M.
Kirchbaum  in Nagold

Kartoffelversorgung.
Die dringende Notwendigkeit einer ungestörten

Durchführung der Wintcrversorgung der Vedarfskom
munalverbände mit Speisekartofseln läßt es als geboten
erscheinen, die Zulässigkeit der Versendung von Kartof¬
feln vorisb!""-"h"nd auf Kommunalverbandslieferungen
zu beschränken. Die Landeskartoffelstelle . Verwaltungs¬
abteiluna . hat daher verfügt , daß jede unmitt -lbare

v->n K"rtosteln durch den E- ' -«r an den

Verbraucher , abgesehen von dem nach wie vor zulässigen
Verkehr mit Mengen bis zu 20 Kilogramm ) in der
Zeit vom 10. bis Ü0. November ds. Is . zu unterbleibe -:
hat . Vom 1. Dezember an ist die Erfüllung der Bezu s
scheinverpflichtungen nicht weiter behindert . Verso
gungsberechtigte , die infolge dieses Verbots in der Zei
vom 10.—30. November 1016 Kartoffeln auf Bezug
schein nicht erhalten können, aber für diese Zeit iw
nicht eingedeckt sind, haben A ' ^- "ui  Versorg ',-
durch ihren Kommunalverband . Die ihnen vom Kam
munalverband für diese Zeit gelieferten Mengen " '
sie bei späterer Erfüllung ihrer Bezugsscheine rwck A--
ordnung des Kommunaloerbands e" ' - ' ' Kart --
fein dem Kommunalverband zurückzugeben oder sich ai
etwa ihnen noch zustehende Kartafselbezuasin -"-̂ » a
rechnen zu lall»-

Zur Fleischocrbra..u-^ ^ .-
Die Fleischversorgungsstelle für Württemberg und

henzollern teilt mit : Um vielfach aufgetretenen Zweifeln z
begegnen, wird darauf aufmerksam gemacht, de^ Sck-weiu
schmalz der Verbrauchsregelung nicht unterliegt, also van
den Metzgern ohne Fleischmarken abgegeben werden muß
sowie daß vön den Eingeweiden unter die Ve-brauchsrege
lung .nur Bries , Herz, Leber und Nieren fallen, bei deren
Einkauf für ;e 60 Gramm ein Fleischmarkenabi'''nitt iw
Fleischgewichtswertvon 25 Gramm abzugcben ist. Alle aride
ren Eingeweide : Därme (Gekröse), Flecke (Kutteln), Gehn
Lungen und Milz sind der Verbrauchsregelung nicht uni,
warfen und müssen ohne Fleischmark-n abgeae*—

Herabsetzung der Preise für ^ lrmit c:.
Durch Verordnung des Reichskanzlers sind ,

Höchstpreise für Hafernährmittel neu geregelt
Gegenüber dem bisherigen Preise bedeuten die neue
Höchstpreise eine erhebliche Verbilligung . Sie betrage
im Kleinverkauf für Haferflocken, Hafergrütze und Hase-
mehl lose >14 Pfennig für das Pfund , für Haferflockc
und Hafergrütze in Packungen 66 Pfennig für die Ein
pfundpackung und für Hafermehl in Packungen 32 P
für die Halbpfundpackung. Für Harernährmittel , d>,
sich beim Inkrafttreten der neuen Höchstpreise
im Kleinhandel befinden , können die o^ndesbehördc
für eine kurze lleberganaszeit die erforderlichen A"
nahmen oonssickrl

Ueber Gemüsedörren.
„Sichert den Ertrag der Eemüseernte! Verwertet E

Kriegsgcmüse!" so beginnt ein Flugblatt , das in untere
Bezirk vielfach verbreitet worden ist. Das Blatt weist i
besonderen darauf hin, daß doch möglichst viel Gemüse o
dörrt werden sollte Vielfach wird ja auch der von der St
Calw erstellte Dörrapparat benützt und es muß allen dem
die noch nicht davon Gebrauch gemacht und doch einen n
ßen Vorrat von Kraut und dergleichen haben, dringe
empfohlen werden, einen Teil davon zu dörren. Das Kr
oder sonstiges Gemüse wird gereinigt, küchenfertig zu e
gemacht, kurz gedämpft, d. h. in einem Sieb auf heiß
Wasserdampf gesetzt und nach dem Abtropfen cier-ö^ t

^ .i Ltoit vo üer(vässe,tiänle.
von KI. KI. Hacov;

56 " ortietzung. - <N-ichdruck*verbotenV
Aber bei alledem wurde von allen Beteiligten

die Borstellung aufrecht erhalten , als gelte es ledig¬
lich. ihn vor seinen Fanden zu beschirmen und ihn
vor seinem verhängnisvollen Drang nach Pflichter¬
füllung zu bewahren. Auf einen Kampf durfte er
es bei einem Entweichungsversuch nicht ankommen
lassen, denn im Falle des Mißlingens wäre sein gan¬
zes Lügengewebe an den Tag gelangt. So rückte der
Hochzeitstag immer näher und näher , während er
noch immer vergeblich nach neuen Mitteln sann, sich
aus dem Staube zu machen.

„Nächsten Dienstag, " sagte Frau Nademacher
zu ihrer Stieftochter, als sie eines Nachmittags in
dem schön geschmückten Wohnzimmer saßen, „nächsten
Dienstag bist du schon Frau Riedel ."

Fräulein Rademacher, die neben dem Schiffer
saß, blickte ihn schmachtend an und lehnte ihr Haupt
an seine Schulte ..Ich kann es kaum glauben."

Blohm, der sich dieser Voraussage innerlich an¬
schloß. begnügte sich, ihr zärtlich die Stirn zu strei¬
cheln, da er das leichter fand, als etwas zu antworten.

„Ich muß sagen," fuhr Frau Rademacher mit
einem Blick auf das Paar fort ; „ich bin nur eine
einfache Frau und sage immer gerade heraus , was
mir einfällt . Ich muß sagen, wenn ich an deiner
Stelle wäre, möchte ich doch noch etwas Genaueres
über ihn wissen."

„Ich bin aber so ganz zufrieden, Mutter, " sagte
Fräulein Nademacher ohne ihr Köpfchen zu erheben.

„Aber deine Verwandten müßten doch auch zu¬
friedengestellt werden, Mathilde ." wies sie Onkel
Hansen zurecht.

Fräulein Nademacher richtete sich auf und be¬
ehrte den Sprecher mit einem verächtlichen Blick,
woraus Herr Hansen sich verlegen den Kopf kratzte
und Frau Nademacher mit flehenden Augen um Un-
terstü^una ana 'ng.

„Unsere Verwandten brauchen ja nicht zu uns
zu kommen," fuhr die Nichte fort , „er heiratet ja
mich, nicht meine Verwandten ."

„Immerhin werde ich doch bei dieser Gelegenheit
sein Onkel." suchte Herr Hansen sich nochmals ein
Ansehen zu geben.

„Das ist dir egal, Alfred, nicht wahr ?" fragte
Fräulein Nademacher.

„Um deinetwillen würde ich es noch mit ganz
anderen Leuten aufnehmen." sagte Blohm. „Ich Habs
nicht nötig, jedermann alles auf die Nase zu binden."

„Das ist ja alles ganz schön." sagte Frau Rade¬
macher in dem Bestreben. die Kastanien für das
sprachlose Opfer dieser Späße aus dem Feuer zu holen;
„aber um euren Onkel schwebt kein Geheimnis, ihn
kennt hier jedermann , er verschwindet nicht gerade in
dem Augenblick, wo er heiraten soll, und muß nicht
mehrere Monate später im Wagen zurückgeholt wer¬
den. Er steckt auch nicht voll von Geheimnissen, die
er gerade den Leuten nicht erzählen kann, die einen
Anspruch darauf haben."

»Ich habe noch nie ein Geheimnis in meinem
Leben gehabt," stimmte Onkel Hansen bei, dem der
Kopf von diesem ungewohnten Lob summte.

„Ich weiß ganz genug von meinem Alfred," sagte
Fräulein Nademacher zärtlich. „Wenn ich eure
Meinung hören will, werde ich euch schon danach
fragen."

Frau Nademacher mußte ihre heftige Erwide-
runa berunterschlucken. da in diesem Augenblick ge¬

rade ein junger Mann aus einem Iuweliergejchä
kam, um Blohm vier Broschen vorzulegen, die er de
Brautjungfern schenken sollte. Ausgewählt wäre
dieselben von Frau Nademacher, und der unglückl'ick
Schiffer hatte es bald heraus , daß seine Schwiege
mutter sich mehr als er aus den Brautjungfern mack»
Seine Barschaft begann zu schwinden; binnen v»>
Wochen hatte er sich nun schon den zweiten Hochzeir
anzug anschaffen müssen und diese Ausgaben beoc>'
nen ihn nachgerade zu ängstigen.

„Das ist noch etwas , was mir an Alfred nicht g
füllt," bemerkte Frau Nademacher, während sie di
Broschen in ihrem geräumigen Schoß ausbreitetc
„Er ist viel zu verschwenderisch; ich kann zwar ene
herzige Leute nicht leiden, aber jemand, der sein Gell
geradezu wegwirft , finde ich eigentlich noch schlim
mer. Diese Broschen sind ja sehr hübsch und sie mache
seinem Geschmack Ehre, aber ich glaube, etwas Bill
geres würde auch genügt haben."

„Ich dachte gerade, du hättest diese hier gewählt
sagte Blohm empört.
» „Diese gefallen mir ja auch ganz gut," meint
Frau Nademacher; „ich wüßte nicht, was mir dara
nicht gefallen könnte, sie müssen doch aber eine:
Haufen Geld gekostet haben, weiter sage ich ja nichts
ich werde doch wohl noch meine Ansicht äußer'
dürfen."

Blohm hielt es geraten , diesen Gegenstand z
verlassen und unterhielt sich flüsternd mit Fräule,
Nademacher über ihr neues Heim. Letztere dachtee
ein kleines Paradies , das zugleich mit den neueste
Schöpfungen für Restaurationsbetrieb versehen wä
und es war klar, daß sich schwer etwas finden würd
was alle Vorzüge vereinigte

(Fortsetzung folgt.)



Pfund Frischgomüfe geben 0,7 Pfund Dorrgemüs«, nehmen
demnach wenig Raum ein (gehen aber im Kochen wieder
auf ) und werden in nicht zu dichten Säckchen, am besten von
Siebstoff, an luftigem Ort unter dem Dach aufgehängt . —
Sehr zu empfehlen ist, alle Sorben von Gemüse nudelartig
zusammenzuschneiden, auch Suppengrün , zu dörren , was sehr
schnell geht, aus dem Ofen oder der Herdplatte . Dieses Ge-
nrisch gibt ausgezeichnete Suppen , welche mit frischen Kar¬
toffeln und Zwiebeln vermehrt werden.

Das Flugblatt sagt über dis Zubeneittmg der Dörrgr-
inüse: „Viele Hausfrauen begegnen dem getrockneten oder
Dörrgemüse noch mißtrauisch, weil sie nicht recht wissen,
was sie damit ansnngen und wie sie ein schmackhaftesEssen
daraus herstelle« sollen. Ein mißglückter Versuch — und
sie mögen nichts mehr von Dörrgemüse wissen Das ist nicht
recht! Denn wird das Dörrgemüse richtig behandelt , d. h.
richtig vor- und zubersittt , so gibt es ganz vorzügliche Ge¬
richte, die von frischem Gemüse kaum zu unterscheiden sind,
namentlich dann nicht, wenn man den Dörrgemüsen etwas

frisches Gemüse zusetzt, (auch Beigabe von Kartoffeln ss was
bei einigen auch im Winter möglich ist, wie z. B . bei Mühl-
ren , Kohlrabi , Weiß- und Mrlschkiaut ufw. usw Da im kom¬
menden Winter die Dörrgemüse auch vielfach Reis . Grau¬
pen und Hülsenfrüchte werden ersetzen müssen, so sei schon
jetzt darauf hingewiesen, wie man aus ihnen ebenso nahr¬
hafte wie wohlschmeckende Gerichte Herstellen kann. Im all¬
gemeinen ist folgendes zu beachten:

1> Am Abend vor dem Gebrauch wind das Dörrgemüse
tüchtig gewaschen» um etwa daran haftenden Staub Kl
entfernen,

L Es wird soviel lauwarmes Wasser darauf gegossen, »atz
es reichlich bedeckt ist, und Talg dazu getan.

A. Im dem Einweichwassen wird das Gemüse zum Kochen
aufgesetzt Las Tinweichwasse« darf nicht « eggegossen
«erden , weil damit viel Nährwert »? verloren gehen wür¬
den. Auch an Geschmack würde das Gemüse verlieren.

4. Das Gemüse muß recht langsam gekocht werden, am
besten Nr »er Kochkiste.

gewisse."
Das Flugblatt enthält eine Reihe ' sehr gnter Anw>

sungen zur Bereitung vom Dörrgswiss«, möcktem doch di
jenigen, . die es vielleicht» achtlos Lei Seite gelegt haben'
wieder hervorholen . Einige Exemplar « stickt noch vwck
dvn und- Linnen kostenlos beim K Oberamt ' abgehokt
den. m

(SCB .) Eammertingen i. H., 4. M>v. Ern« Zizs >.
setzte ihre fünf Kinder im Alter von L—6 Jahren in l
und Glied vor das Rathaus » ermahnte sich reckt lw-rw zu '
und verduftete . Bisher konnte di« Raksnm ' noch i
dingfest gemacht werden — Auch rr ' ' ^
haben fünf Zigeunerkinder das gleiche Schicksal, erlit
Die Stadt hat die mutterlosen Kinder nach Sigmar:
ins Haus Mzareth gesandt:

(Für di« Schrillt ovraurwortt Orro Le  i r u. „
«Druck! u Verlag der A Oelichlägeristbvn Buckwrnckerer Lat

Stadtschultheißenarrrt Calw.
«kr«ix» Snloffew«f Kreit» ««Mille

VeMcheftem««oM-l»z»kt« «« tzk, «M
wr tri« SMts-MWe«i»t «melda.

Merk« kt« tir Verkunkr skiiliche
Kiirttffek, »elöft sie«chl mm krS>Wmelnk
Wes« «kV«. Mt «ch SW»z k« Sledi-
WUeiße»«« ««Meide«.

E«t» ^ dm 4. November ISIS.
St»dlsch»l1heitze«a« 1: A.-V. Dreitz.

Ltammhrr« . den 6. November 1916

Todes -Anzeige.
Schmerzerfüllt geben wir Verwandten, Freun¬

den und Bekannten die traurige Mitteilung , das;
unser einziger, treubesorgter Sohn, unser Herzens

«o m> Mter, treuer Bruder

Maskrkier
1« Juf.-Regt. Nr. 414, 11. Ko« - .,

am 31. Oktober 1916, durch Kopfschutz den Helden
tod fürs Vaterland gestorben ist.

I » tiefem Schmerz:
. die Mutter: Marie Zinser.
die Schwefiem: Lina und Anna.

Friedrich Zinser,

Mitteilung.
Sie memAii, Mißliche Leketeschrffinig Mit

kr soi- tW Bliieritlim Mgt S-»tz»«-n-
«kküam kW bar stmebe«.

Arle SchlchWchN'Zmmg
EM ll»ß Rsgkbng.

Wkgk»Achabk wkii.GWflsZ
SlM«ei» L«k» ,«
R « » lir . d . r . i>. M . ir

85  gasehlossan.
Für da» mir dl so reichem Maße entgegengebrachte

Vertrauen dank« ich meiner geehrten Kundschaft in Stadt
und Land»« kindlichst.

Latw» 4. November lStS.

) . Äteudle,

Inh . Lrau Tarl Äeudle lVe. ^

K. Korsdamr EnMSst ek.

Sküeistmm-Hch-

auf Kens 8t - ch
i« schriftlichen Ausstrich.
Geschätztr Ansall- Langholz:

Tannen : 1900 Sm. 1—III.. 220
l V.- Vl. Kl. Rotsorch-n- 85
Tm. I.—HI.. M IV.—VI. Kl.

Säghvlz : 1S5 Sm. I —M. Kl.
Dw Bieler,den wollen ihre de-

ding- ng I<sen Gebote mir der Aut-
schrift„Angebot aus N-idlstamw-
bolss' verschlossen und umschrieben
spät,st. ns b s M ttwoch, den 15.
Nooemorr d«. Fs. vormickaas kl
Uhr beim Forstomt einrüchen, in
dessen Gesmäcks immer d'e Eröfst-
nung der Se !ore zu diese, Zen
staNfindet. Losr rz ichnifle von der
K. borstd rvkioir, Geschäftsstelle
Sr Holzvertcmf, Stuttgart.

Kvangefts-ftoils-
Wortrag

Dienstag abend 8 Uhr "W» in
Hkrfa « . im Hanse WUHekm».
strasse 188 früher Ziegelhütt*

Thema: Die eine köstliche
P rke.

Redner: Predig r Gugel-Stutt¬
gart. — Eintritt frei. — Feder-
manu ist herzlich willkommen.

Gebrochene, haltbare

lleplel
Kaust

EMtt 'M KSsNk
KMekschue.

Kernodstbäume,
(Hoch- und Haldyochstämme),

Pyramiden
in dev beste» hier erprobt« , Sorten,
in hoher Lag« am Platze gezogen,

Skiuobst
in verschiedenen Sotten,
Stachel- vnd IohanrttR-

be«rstränchvr
gute War« hat zu verkaufen

W.Pframm-r, Brumrvart,
Weltenschwann.

Die eiserne» Nyrkette.
(Herren- »- a » -n) sowie

die eisernen Denkmünzen
find in genügend»! «nza, l

>md kö nen während der Dienftstundkw teî dn^ Soloankaujsst-u
Empfang genommen werden.

Nächster SM-WkäM^-
Menstaa nsckmr- stt

ist in der Druckerei dieses Mattes e hii-uich.
Zsimmrig«

Wohnung
mit Zubehör auf sofort oder später

WM- gesucht.
Bo« wem fast d. Keschästsst. d. Bi.

Erve kleine

Wohnung
mit Gas, Wasser und alle»
Zubehör WM- sofort zu ver¬
mieten "W«

Hch. Etzig. Flaschnerm«rster,
untere Marktstratze 82.

2V Wagen

kvtzmilt
ist billig adzugeden

Sägewerk Hirsau^

Ein krästiglS , stickiges MLd
che» für Hans und Landwittschn
per fofvrr gekucht. H ^ er k» ' ,^
wird zngeskk! r .

Fritz Gioi ; zu .» „ Hirsch"

1 Einspänner-

Fchrschiittkü.
sowie

1HkttkkWW»
MW har billig abjUKebe»

R. Hanber.

Schlitz d«
Zssrrstsush«
»orwittWSUir.

Ein tüngerer. kräftiger

Bursche
für Landwiktschast, welcher auch
melken kann, Kana sofort oder in
14 Tagen eivtrete» bei
Karl Hart« »« ,, zur „Sonne ".

Lwbenzell.

Ein tüchtiger

Sihrkecht
kann sofort eintrelen bei

Güterbesürverrr h^ mer.

k

an» guter Familie
kann sofort als

EM « res.

SeWWk 'schr S «ch
MM M vE

/si -vss «srt ,n

«« Ar

Kaufmann
28 Fahre alt, gewandt« Matchi-
n?«schr. ». selbst Kvrrespvnden

,chi MM . BeWmme.
Nähere» in Lee Geschättsst ds. Bl

Bs»uk» g,
de» Sl Ikon«».:
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